
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/6/11 90/14/0171
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1991

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §37 Abs1;

EStG 1972 §37 Abs2 Z3;

EStG 1972 §4 Abs1;

EStG 1972 §4 Abs3;

Rechtssatz

Freiberu7ich tätigen Steuerp7ichtigen, die zwar zwischen einer Gewinnermittlung nach § 4 Abs 1 und § 4 Abs 3 EStG

1972 wählen können, ist versagt, nachträglich anläßlich der Erstellung der Steuererklärungen für eine

Gewinnermittlung nach § 4 Abs 1 EStG 1972 zu optieren, um in den Genuß des ermäßigten Steuersatzes gem § 37 Abs

1 und § 37 Abs 2 Z 3 EStG 1972 zu gelangen.
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